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• Swiss Data Alliance (https://www.swissdataalliance.ch)

• Datenpolitik as a Service

• Anspruch: grösster gemeinsam möglicher Konsens in der CH

https://www.swissdataalliance.ch/


Was ist es?
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• Eine Leitlinie der Swiss Data Alliance

• Erarbeitet mit weiteren Organisationen

• Die Swiss Data Alliance unterstützt Unternehmen und

Verwaltungen in der Schweiz bei der Operationalisierung der

Leitlinie und wird sie bei Bedarf anpassen und weiterentwickeln.

Worum geht es?
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Auszug aus dem Vorwort:

«Die Leitlinie ist keine Stellungnahme zu laufenden oder

künftigen politischen Diskussionen rund um das Recht auf

Datenübertragbarkeit. Sie geht aber davon aus, dass die

Datenübertragbarkeit ein Thema ist, mit welchem sich die

Unternehmen und Verwaltungen in der Schweiz in den

nächsten Jahren praktisch auseinander setzen müssen.»



Grundlagen
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Entwurf Schweiz (1/5)

Art. 25a Recht auf Datenherausgabe und 

–übertragung
1 Jede Person kann vom Verantwortlichen kostenlos die Herausgabe

ihrer Personendaten, die sie ihm bekanntgegeben hat, in einem

gängigen elektronischen Format verlangen, wenn:

a. der Verantwortliche die Daten automatisiert bearbeitet; und

b. die Daten mit der Einwilligung der betroffenen Person oder in unmit-

telbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung

eines Vertrages zwischen dem Verantwortlichen und der betrof-

fenen Person bearbeitet werden.
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Entwurf Schweiz (2/5)

Art. 25a Recht auf Datenherausgabe und 

–übertragung
2 Die betroffene Person kann zudem vom Verantwortlichen verlangen,

dass er ihre Personendaten einem anderen Verantwortlichen überträgt,

wenn die Voraussetzungen gemäss Absatz 1 erfüllt sind und dies keinen

unverhältnismässigen Aufwand erfordert.
3 Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Kostenlosigkeit vorsehen,

namentlich wenn der Aufwand unverhältnismässig gross ist.
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Entwurf Schweiz (3/5)

Art. 25b Einschränkungen des Rechts auf 

Datenherausgabe und -übertragung
1 Der Verantwortliche kann die Herausgabe und Übertragung der

Personendaten aus den in Artikel 24 Absätze 1 und 2 aufgeführten

Gründen verweigern, einschränken oder aufschieben.
2 Der Verantwortliche muss angeben, weshalb er die Herausgabe oder

Übertragung verweigert, einschränkt oder aufschiebt.
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Entwurf Schweiz (4/5)

Art. 54 Verletzung von Informations-, Auskunfts-

und Mitwirkungspflichten
1 Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private Personen auf Antrag

bestraft: a. die ihre Pflichten nach den Artikeln 17, 19 und 23–25

verletzen, indem sie vorsätzlich eine falsche oder unvollständige

Auskunft erteilen;
2 […]
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Entwurf Schweiz (5/5)

Art. 64 Übergangsbestimmungen betreffend 

Bearbeitungen
[Es] gilt das neue Recht für Datenbearbeitungen ab dem Zeitpunkt

seines Inkrafttretens.
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Zwei Ausprägungen

• Das Recht, personenbezogene Daten zu erhalten: Recht einer betroffenen Person, «die sie

betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat,

in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, …»  (Artikel

20 DSGVO, Absatz 1).

• Das Recht, personenbezogene Daten übermitteln zu lassen: Recht «zu erwirken, dass die

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen

Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist.» (Artikel 20

DSGVO, Absatz 2).

• Laux, Das Recht auf Datenportabilität, digma 2019.4, 166 – 171, 166.
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Grundmodell
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Ablauf der Datenübertragung
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Gegenstand
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Drei Szenarien

Es stehen drei mögliche (prototypische) Szenarien für die Umsetzung der 
Datenübertragbarkeit im Zentrum: 

1. die reaktive Umsetzung der Datenübertragbarkeit auf Anfrage mit minimalen
Vorbereitungen

2. die koordinierte Datenübertragbarkeit  in ausgewählten Anwendungsfällen (z.B.
beim Wechsel von einem Dienstleister zu einem anderen) und in Absprache mit
dem datenempfangenden Verantwortlichen («anderer Verantwortlicher»)

3. die offene Umsetzung der Datenübertragbarkeit als flexibler Service für
unterschiedlichste Anwendungsfälle und Konstellationen der involvierten Akteure
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Ökosystem
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Ableitungen und Ausblick

• Potential für einen neuen Ansatz im Datenschutzrecht

• In der Versicherungswelt heute noch wenig Verbreitung

• Planende Aufgabe
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